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zung des § 63 Polizeigesetz 
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2. Ausgangslage 
Am 7. November 2007 hat der Grosse Rat die Motion Toni Casagrande und Konsorten 
betreffend Ergänzung des § 63 Polizeigesetz  dem Regierungsrat zur Stellungnahme über-
wiesen. Die Motion verlangt als Voraussetzung für die Bewilligungserteilung an private Si-
cherheitsfirmen die Einhaltung kantonal anerkannter Qualitätsstandards und des Branchen-
GAV. 

In seiner Stellungnahme vom 29. Januar 2008 hat der Regierungsrat auf die Harmonisie-
rungsbestrebungen der Deutschweizer Kantone und auf den Konkordatsentwurf über private 
Sicherheitsdienstleistungen der KKJPD hingewiesen, welcher den Kantonen im Sommer 
2008 zur Vernehmlassung unterbreitet werden sollte und empfahl die vorliegende Motion als 
Anzug zu überweisen, um die Entwicklung auf Bundesebene weiter zu verfolgen und die 
Handlungsfreiheit auf kantonaler Ebene weiterhin zu gewährleisten. 

Mit Beschluss vom 12. März 2008 hat der Grosse Rat antragsgemäss die Motion Toni Ca-
sagrande dem Regierungsrat als Anzug überwiesen. 

Mit Stellungnahme vom 23. März 2010 beantragte der Regierungsrat dem Grossen Rat den 
Anzug Toni Casagrande abzuschreiben, insbesondere weil „das Ansinnen des Anzugstel-
lers, die Erteilung der Bewilligung mit der Einhaltung eines GAV zu verknüpfen als unverein-
bar mit höherrangigem Bundesrecht“ erachtet wurde. Gleichzeitig wurden die Ziele des An-
zugs nach Qualitätssteigerung in der Sicherheitsbranche und Verbesserung des Arbeitneh-
merschutzes aber begrüsst und auf das noch in Vernehmlassung befindliche Konkordat über 
private Sicherheitsdienstleistungen (zweiter Entwurf) verwiesen. 

Der Grosse Rat hat mit Beschluss vom 24. Juni 2010 Stehen lassen des Anzugs Toni Ca-
sagrande mit Frist bis 24. Juni 2012 beschlossen. 

Am 24. Januar 2012 hat der Regierungsrat den Ratschlag 12.0049.01/07.5248.04 betreffend 
Beitritt zum Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen vom 12. November 2010 
(P110210) sowie zur Änderung des Gesetzes betreffend die Kantonspolizei des Kantons 
Basel-Stadt (Polizeigesetz, SG 510.100) und Anzug Toni Casagrande und Konsorten betref-
fend Ergänzung des § 63 Polizeigesetz (inskünftig Ratschlag) dem Grossen Rat überwiesen.  

Der Regierungsrat beantragt in seinem Ratschlag den Beitritt zum Konkordat. Er befürwortet 
den Beitritt insbesondere aufgrund der kantonsübergreifenden Vereinheitlichung der Rege-
lung der Bewilligungs- und Anforderungskriterien und der dadurch zu erwartenden Qualitäts-
steigerung innerhalb der privaten Sicherheitsbranche. Gleichzeitig erachtet er die Anliegen 
des Anzugsstellers mit dem Beitritt des Kantons Basel-Stadt zum vorliegenden Konkordat im 
Wesentlichen als erfüllt und beantragt dessen Abschreibung. Für die näheren Ausführun-
gen, die der Regierungsrat zum Konkordat und dem Anzug Toni Casagrande in seinem Rat-
schlag macht, wird hier auf dessen Inhalt verwiesen. 

Mit Beschluss vom 14. März 2012 hat der Grosse Rat die Vorlage seiner Justiz-, Sicherheits- 
und Sportkommission (JSSK) zur Vorberatung überwiesen. 

Das Konkordat wird durch das KKJPD in Kraft gesetzt, sobald ihm fünf Kantone beigetreten 
und die Vorbereitungen für den Vollzug abgeschlossen sind. Die kantonalen Anpassungsar-
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beiten sollen bis Frühjahr 2014 erfolgen. Die Inkraftsetzung ist auf den 1. Juli 2014 geplant. 
Bis zum 21. März 2012 sind dem Konkordat die Kantone Appenzell Innerrhoden und Solo-
thurn beigetreten.  

3. Stellungnahme der Kommission 
Die Kommission hat sich an ihrer Sitzung vom 21. März 2012 den Ratschlag durch die Her-
ren Davide Donati, Dr.iur., Advokat, Leiter Rechtsabteilung JSD, Florian Wieland, lic.iur., 
Advokat, Mitarbeiter Rechtsabteilung JSD und Enrico Meier, Leiter Spezialformationen Kan-
tonspolizei Basel-Stadt vorstellen lassen.  

Die Kommission hat eingehend von der Gelegenheit zu Fragen Gebrauch gemacht und nach 
intensiver Diskussion mit 8 zu 0 Stimmen bei 3 Enthaltungen den Beitritt zum Konkordat gut-
geheissen. Die Mehrheit der Kommission liess sich für ihren Entscheid insbesondere von 
den nachfolgenden Erwägungen leiten. 

Das Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen (inskünftig Konkordat) regelt die 
Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen durch Private und bildet ein Instrument zur Kon-
trolle von Sicherheitsunternehmen als solche aber auch jedes einzelnen Sicherheitsange-
stellten. Eine gesamtschweizerische Regulierung und Standardisierung ist zu befürworten, 
weil die Tätigkeit der Sicherheitsunternehmen in einem sensiblen Bereich stattfindet, oft kan-
tonsübergreifend ausgeübt, in den Kantonen bisher aber sehr unterschiedlich geregelt wird.  

Der Beitritt zum Konkordat hat zudem auch Folgen auf die gängige Praxis die geltenden 
kantonalen Bestimmungen zu unterlaufen. Aufgrund des Bundesgesetzes über den Bin-
nenmarkt vom 6. Oktober 1995 können Sicherheitsfirmen, die in einem Kanton zugelassen 
sind, in jedem anderen Kanton tätig werden, selbst wenn sie in diesem Kanton die zur Zu-
lassungen geltenden Kriterien nicht erfüllen. Die JSSK erhofft sich durch die Rechtsverein-
heitlichung das Vermeiden solcher Umgehungen der bestehenden kantonalen Regelungen 
sowie der damit verbundenen Ungleichbehandlung und Konkurrenzierung kantonaler und 
ausserkantonaler Sicherheitsunternehmen. Mit einem Beitritt zum Konkordat kann inskünftig 
konkret verhindert werden, dass Sicherheitsfirmen, aus nicht dem Konkordat beigetretenen 
Kantonen, im Kanton Basel-Stadt tätig werden können. Bei einem Verzicht auf den Beitritt 
zum Konkordat könnten Sicherheitsunternehmen aus dem Konkordanzgebiet ihre Dienstleis-
tungen auch weiterhin im Kanton Basel-Stadt erbringen, während in Basel-Stadt ansässige 
Sicherheitsfirmen nicht im Konkordanzgebiet tätig sein dürften. 

Das Konkordat statuiert vier Arten von Bewilligungen, welche drei Jahre gültig sind. Die 
Kommission begrüsst insbesondere die neue Bewilligung für Sicherheitsangestellte, deren 
Erteilung unter anderem einen guten Leumund und einer theoretischen Grundausbildung 
voraussetzt sowie das Bestehen einer Betriebshaftpflichtversicherung mit einer Deckungs-
summe von mindestens drei Millionen Franken, welche nebst der Gewährleistung der Aus- 
und Weiterbildung der Sicherheitsangestellten durch das Sicherheitsunternehmen als Vor-
aussetzung für die Erteilung der Betriebsbewilligung verlangt wird. 

Die Pflicht der Sicherheitsunternehmen zur Aus- und Weiterbildung ihrer Sicherheitsange-
stellten, mit welcher ein kantonsübergreifender Qualitätsstandard festgelegt werden soll, 
stösst ebenfalls auf breite Zustimmung. Dadurch sollen unqualifizierte und mangelhafte Si-
cherheitsunternehmen sowie schlecht oder gar nicht ausgebildetes Sicherheitspersonal vom 
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Markt ferngehalten werden. Die häufig praktizierte Umgehung der bisher geltende Pflicht zur 
Ausbildung gemäss GAV für den Bereich Sicherheitsdienstleistungen vom 4. September 
2003 durch Aufspaltung der Firma unter die massgebende Anzahl von 10 Mitarbeitern, wird 
durch das Konkordat ebenfalls verhindert, weil die Pflicht zur Aus- und Weiterbildung unab-
hängig von der effektiven Anzahl Sicherheitsangestellter vorgeschrieben wird. 

Die Festlegung der Gebühren soll nach dem Kostendeckungs- und Äquivalenzprinzip im 
Rahmen der Ausführungsbestimmungen erfolgen. Es ist vorgesehen, dass die Konkordats-
kommission für die einheitliche Gebührenhöhe in den Kantonen Empfehlungen erlässt. Da-
durch soll die häufig gepflegte Umgehungspraxis, wonach in Kantone ohne Bewilligungs-
pflicht oder mit niedrigen Gebühren ausgewichen wird, ebenfalls unterbunden werden. 

Gemäss Auskunft der Vertreter der Verwaltung werden die Kompetenzen zur Ausübung von 
unmittelbarem Zwang gemäss Art. 10 Konkordat (rechtfertigende Notwehr und Notstand, 
Selbsthilfe, Ausübung des Hausrechts, vorläufige Festnahme) durch den Beitritt zum Kon-
kordat weder erweitert noch beschnitten. Sie entsprechen den Kompetenzen, die auch je-
dem Privaten zustehen. 
Die erweiterte Eingriffskompetenz zu Sach- und Körperdurchsuchungen anlässlich von 
Grossanlässen, auf das in Art. 10 Abs. 1 lit. e des Konkordats ebenfalls verwiesen wird, ba-
siert nicht auf dem vorliegenden Konkordat, sondern setzt eine vertraglicher Regelung (aus-
drückliche oder stillschweigende Zustimmung des Betroffenen z.B. durch Erwerb eines Ti-
ckets und der damit verbundenen Akzeptanz der allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Veranstalters) voraus. Während das Konkordat über Massnahmen gegen Gewalt anlässlich 
von Sportveranstaltungen vom 15. November 2007 die Zuständigkeit für solche Kontrollen 
festlegt, garantiert das vorliegende Konkordat, dass nicht nur das Sicherheitsunternehmen 
als solches über eine Bewilligung verfügen muss, sondern auch jeder einzelne Sicherheits-
angestellte einer eingehenden Überprüfung unterzogen wird.  

Alles in allem begrüsst die Mehrheit der Kommission die mit dem Konkordatsbeitritt verbun-
dene Rechtsvereinheitlichung und Verschärfung der Bewilligungsvoraussetzungen, welche 
zur verbesserten Kontrolle der privaten Sicherheitsunternehmen aber auch des einzelnen 
Sicherheitsangestellten führen und eine deutliche Qualitätssteigerung zur Folge haben soll. 

4. Aufhebung der §§ 62 bis 65 Polizeigesetz 
Die geltenden Bestimmungen im Polizeigesetz betreffend private Sicherheitsdienstleistun-
gen werden durch die Regelungen im Konkordat ersetzt, so dass die §§ 62 bis 65 Polizeige-
setz auf den Zeitpunkt der Inkraftsetzung des Konkordats ersatzlos gestrichen werden kön-
nen. Zu den detaillierten Ausführungen siehe unter Ziffer 6 des Ratschlages, insbesondere 
unter Ziffer 6.1 Anpassungen auf Gesetzesstufe.  

5. Anzug Toni Casagrande und Konsorten 
Die Kommission beantragt einstimmig den Anzug Toni Casagrande und Konsorten betref-
fend Ergänzung des § 63 Polizeigesetz abzuschreiben. Zu den Ausführungen vgl. unter Zif-
fer 10 des Ratschlags. 
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6. Beschlüsse der Kommission 
Die Kommission hat an ihrer Sitzung vom 21. März 2012 mit 8 zu 0 Stimmen bei 3 Enthal-
tungen den Beitritt zum Konkordat gutgeheissen und der Aufhebung der §§ 62 – 63 Polizei-
gesetz unter Vorbehalt der Wirksamkeit des Konkordats und auf den Zeitpunkt der Inkraft-
setzung des Konkordats zugestimmt. Sie hat zudem einstimmig die Abschreibung des An-
zugs Toni Casagrande und Konsorten betreffend Ergänzung des § 63 Polizeigesetz eben-
falls unter Vorbehalt der Wirksamkeit des Konkordats und auf den Zeitpunkt der Inkraftset-
zung des Konkordats beantragt. 

Die Mitglieder der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission haben den vorliegenden Be-
richt an der Sitzung vom 19. April 2012 einstimmig mit 8 Stimmen genehmigt und ihren Prä-
sidenten zum Sprecher bestimmt. 

7. Anträge 
Gestützt auf die obenstehenden Ausführungen stellt die JSSK dem Grossen Rat folgende 
Anträge: 

1. das Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen vom 12. November 2010 
(P110219) wird genehmigt und der Regierungsrat wird ermächtigt, dem Konkordat 
beizutreten; 

2. der Änderung des Gesetzes betreffend die Kantonspolizei des Kantons Basel-Stadt 
(Polizeigesetz; PolG) vom 13. November1996 gemäss nachstehendem Beschluss-
entwurf zuzustimmen. 

3. den Anzug Toni Casagrande und Konsorten betreffend Ergänzung des § 63 Polizei-
gesetz unter dem Vorbehalt der Wirksamkeit des Konkordats über private Sicher-
heitsdienstleistungen vom 12. November 2010 auf den Zeitpunkt der Inkraftsetzung 
des Konkordats als erledigt abzuschreiben. 

 
 
Im Namen der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission 

 
Felix Meier 
Präsident 
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Grossratsbeschluss betreffend Beitritt zum 
 
 
Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen  
 
 
 
(vom                 ) 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag und Ent-
wurf des Regierungsrats Nr. 12.0049.01 / 07.5248.04 vom 24.Januar 2012 sowie in den Be-
richt der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission Nr. 12.0049.02 / 07.5248.05 vom 19. Ap-
ril 2012, beschliesst: 
 
1. Der Grosse Rat genehmigt den Beitritt des Kantons Basel-Stadt zum Konkordat über 

private Sicherheitsdienstleitungen vom 12. November 2010.   
 

 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem fakultativen Referendum. 
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Gesetz betreffend die Kantonspolizei des Kantons Basel-Stadt  
(Polizeigesetz, PolG) 

Änderung vom  

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag und Ent-
wurf des Regierungsrats Nr. 12.0049.01 / 07.5248.04 vom 24.Januar 2012 sowie in den Be-
richt der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission Nr. 12.0049.02 / 07.5248.05 vom 19. Ap-
ril 2012, beschliesst: 
 
I.  
 
 
Das Gesetz betreffend die Kantonspolizei des Kantons Basel-Stadt (Polizeigesetz; PolG) 
vom 13. November 1996 wird wie folgt geändert: 
 
 
§§ 62-65 werden ersatzlos aufgehoben. 
 
 
II. 
 
Diese Änderung ist zu publizieren. Sie unterliegt dem Referendum. Die Änderung wird 
gleichzeitig mit dem Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen vom 12. November 
2010 wirksam. 
 

 














